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Ob Restaurant, Schule, Elternhaus oder Freizeitanlage: Konkrete Hand-
lungen vor Ort sind nötig, um Kinder und Jugendliche vor Alkohol zu
schützen.
Die einzelnen Bereiche, die unten aufgeführt werden, gilt es auf kom-
munaler Ebene gemeinsam auszugestalten. Aufgaben und Zuständig-
keiten sowie Schnittstellen für die Zusammenarbeit mit anderen Be-
reichen werden beschrieben. Und es geht um Methoden und mögliche
Interventionsinstrumente.
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Gaststätten, Tankstellen und Lebensmittelgeschäfte sind als Verkaufs-
stellen von Alkohol in einem Interessenskonflikt. Einerseits ist die Ju-
gend (auch zukünftige) Kundschaft, andererseits sollen die gesetzlichen
Bestimmungen durchgesetzt werden. 

Es besteht also ein Konflikt zwischen dem Ziel, möglichst viel Umsatz zu
machen und der Verantwortung für die Gesundheit junger Kundschaft.
Andererseits haben sich Gaststätten und Verkaufsstellen an die Bestim-
mungen des Jugendschutzes zu halten.

Mit Flyern, Plakaten, Tischreitern, Serviertabletts und mit markanten
Slogans können gleichzeitig zwei Ziele erreicht werden: Das Personal
kann sich in der konkreten Situation auf die Vorschriften beziehen und
die Kundschaft (Jugendliche und Erwachsene) auf die Thematik und die
entsprechenden Bestimmungen aufmerksam machen. Allein das Wissen
um die Möglichkeit, beim Kauf von Alkohol nach dem Ausweis gefragt zu
werden, wird zahlreiche Jugendliche vom Kaufversuch abhalten. 

Behörden markieren Präsenz und Interesse.

Die Aufgabe von Gaststätten, Lebens-
mittelgeschäften und Tankstellen

IInntteerreesssseennkkoonnfflliikktt
ppoossiittiivv  llöösseenn
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Die Aufgabe der Kommune

.Auch die Kommune befindet sich in einem Interessenskonflikt: das
Durchsetzen des Jugendschutzes kann bedeuten, die Existenz eines
„kleinen“ Gewerbetreibenden zu bedrohen. 

Deshalb muss die Kommune im Vorfeld aktiv werden. Betreiberinnen und
Betreiber von Gaststätten und Verkaufsstellen mit jugendlicher Kund-
schaft werden periodisch kontaktiert und auf die Wichtigkeit des Ju-
gendschutzes hingewiesen. Sie werden motiviert, mit dem Service- und
Verkaufspersonal den Jugendschutz zu thematisieren und auf die
gängigsten Instrumente (Ausweispflicht, Hinweisschilder, örtlich ge-
trenntes Angebot etc.) aufmerksam gemacht. So können das Personal
und die junge Kundschaft für das Thema sensibilisiert werden. 

Diese Aufgabe kann von dem Gemeindevollzugbeamten, der Polizei oder
von einem Bürger, der von der Kommune dazu legitimiert wurde (ehren-
amtlicher Jugendschutzbeauftragter), durchgeführt werden. 
Grundlegend wichtig ist, dass das Interesse am Vollzug eines wirksamen
Jugendschutzes und der Anstoß dazu von der Geschäftsleitung initiiert
werden. Nur dann fühlt sich das Service- und Kassenpersonal an der
„Front“ sicher.

Durch gezielte Instruktionen kann das Personal auf wichtige Fragen und
Problemsituationen vorbereitet werden. Dieses Wissen verleiht
Sicherheit und untermauert die Unterstützung durch die Geschäfts-
leitung  z. B. Materialien verteilen. (s. Kontakte) 

Was zu tun ist:

Wer handeln muss: 
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Handlungsfeld Schule
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In der Schule verbringen Kinder und Jugendliche einen großen Teil ihrer
Zeit. Neben dem Lernen des Unterrichtsstoffes, dem Entwickeln von
Begabungen sowie dem Erwerb von fachlichen und überfachlichen
Kompetenzen, werden auch soziale Muster erworben. Vor allem in der
Oberstufe ist neben der Teamfähigkeit auch der soziale Vergleich bedeut-
sam. Dabei werden im Rahmen gruppendynamischer Prozesse Fragen
nach der individuellen Position, nach Macht und nach Einfluss der Ju-
gendlichen innerhalb der Gruppe besprochen und geklärt. 

Erwachsensein wird unter Gleichaltrigen eingeübt. Dabei spielen auch
Drogen von jeher eine bedeutende Rolle; vor allem bei den jungen
Männern, zunehmend aber auch bei den jungen Frauen. Hier hat die
Schule einen großen Einfluss; einerseits geht es um eine klare Haltung
gegenüber Alkohol und anderen Suchtmitteln wie Zigaretten etc., ande-
rerseits kann die Schule die Jugendlichen im Prozess des Erwachsen-
werdens unterstützen und begleiten.

Um erfolgreich suchtvorbeugend tätig zu sein, müssen Schulen mit
Jugendlichen folgende Fragen, auf kognitiver und emotionaler Ebene
klären:

• Wie gehen wir mit dieser Thematik um?
• Wie gehen wir mit aktuellen Problemfällen und Gefährdungen um? 
• Welches ist unsere Haltung?
• Was wollen wir erreichen (Ziele)?
• Welche Regelungen und Maßnahmen werden ergriffen?
• Wie werden die Maßnahmen überprüft?
• Welches Informationskonzept gilt? Wer wird wann informiert?
• Wie kommunizieren wir unsere Haltung?
• Wie setzen wir unsere Haltung um?

Die Aufgabe der Schule

Schule als sozialer
Nahraum

Ziele festlegen
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Schule und Kommune arbeiten zusammen.
Im Handlungsfeld Schule hat die Kommunalverwaltung als Schulträger
eine initiierende und vernetzende Funktion. 

Ihr Auftrag ist, die schulischen und kommunalen Präventionsbe-
mühungen zu fördern und zu vernetzen. Diese Zusammenarbeit hat sich,
im Interesse von Kindern, Jugendlichen und Eltern bewährt.

Dazu beleuchten die Kommunen mit der Schule in regelmäßigen Abstän-
den die örtliche Situation und initiieren gemeinsam Präventionskonzepte
und stimmen diese aufeinander ab.

Maßnahmen in diesem Zusammenhang können sein:

• Gemeinsame pädagogische Tage
• Einladung zu „runden Tischen“
• Schulprofile im Handlungsfeld Suchtvorbeugung/Jugendschutz  wer-

den mit der Kommune verzahnt
• Schulische Aktivitäten hierzu werden in die lokale Agenda übernom-

men
• Kommune regt an: Schüler gestalten Präventionsprojekte vor Ort

Die Aufgabe der Kommune

Vernetzung

abgestimmt 
handeln
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Handlungsfeld Eltern und Familie

Elternu
Familie

Aufgabe der Eltern

Aufgabe der Kommune
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Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes besagt: "Pflege und Erziehung sind
das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft." 
Erziehung ist Elternsache - ihre Vorstellungen sind auch auf kommunaler
Ebene von zentraler Bedeutung. Gleichermaßen benötigen sie Unter-
stützung und Hilfe bei Überforderung.

Überforderungssituationen für Eltern entstehen heute häufig durch die
veränderten Wohn- und Lebensgegebenheiten:

• Doppelverdiener
• Alleinerziehende
• Geringe soziale Kontrolle
• Hohe Mobilität 
• Häufig fühlen sich Eltern ihren Kindern gegenüber hilflos und über-

fordert.

Kinder sind erheblichen Einflüssen von außen z. B. durch das Internet,
Fernsehen, durch Gleichaltrige und durch Markenzwang usw. ausgesetzt.

Gemeinsame Erziehungsmaßstäbe fehlen.
In der Erziehung  beklagen Eltern mangelnde Unterstützung und erleben
sich oft alleingelassen. Treten Probleme auf, werden diese oft als Ver-
sagen der Familie gedeutet.

Diese Sichtweise erzeugt bei vielen Eltern zusätzliche Spannungen. Dies
wiederum kann zu einem Teufelskreis führen, d. h., Familien bleiben zu
lange allein mit ihren Schwierigkeiten, die Probleme verstärken sich.

Die Aufgabe der Eltern

EElltteerrnn  bbrraauucchheenn  HHiillffee

EElltteerrnn  ttrraaggeenn
VVeerraannttwwoorrttuunngg
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Die Kommunalverwaltung respektiert die im Grundgesetz verankerten
Elternrechte. Unter Einbeziehung des Bürgerschaftliches Engagement
(BE) nimmt sie sich der Probleme bei der Kindererziehung an. In
Zusammenarbeit mit anderen Behörden wacht sie über die Pflege und
Erziehung der Kinder, indem sie die strukturellen Rahmenbedingungen
für Familien schafft. 

Kommunalverwaltung schafft den Rahmen innerhalb dessen sich Eltern
artikulieren, informieren und aktiv einbringen können. Sie analysiert
und kommuniziert die örtliche Situation aus verschiedenen Blickwinkeln.
Empfehlungen hierzu werden im Gemeindeblatt oder der Lokalpresse
ausgeschrieben. Im Austausch mit Eltern und in Zusammenarbeit mit
Polizei, Vereinen, Schule, entwickeln sie eine gemeinsame Handlungs-
perspektive. 

• Aktive Beteiligung fördert Realitätssinn und Verantwortung. 
• Durch Veranstaltungen und die Entlastung von der „Schuldfrage“ wer-

den Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt. 
• Frühzeitig erkennen und richtiges Handeln verringert Risikoverhalten

bei Jugendlichen. 
• Die Kommunalverwaltung informiert Erziehungsverantwortliche über 

die Bestimmungen des Jugendschutzes und weist auf deren Verant-
wortung hin. 

• Die Kommunalverwaltung - trifft unterstützende strukturelle Maßnah-
men in der Öffentlichkeit (Kommune ist zuständig für die Einhaltung
des Jugendschutzes). 

• Erhöhung des Bürger-Engagements.
• Förderverein / Elterninitiativen (e.i.s.)
• Elternberatung durch Veranstaltungen der Psychosozialen und Psy-

chologischen Beratungsstellen
• Familienzentrum
• Vermittlung in weiterführende Hilfen (z. B. SPFH)
• Kirche 
• Gespräch- und Kursangebote zur Erziehung

Es gibt keine eindeutige Zielgruppe "Familie". Jede Maßnahme wirkt auf die verschiedenen Fami-
lientypen und sozialen Familiengruppen sehr unterschiedlich. Zweitens variieren die familienpo-
litischen Konzepte nach Leitvorstellungen, in denen sich der Wandel der Familie und ihrer Funk-
tionen niederschlägt (Rollen der Familienmitglieder, vor allem der Frau: Hausfrauen-Ehe, Drei-
Phasen-Modell, Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit; Neuordnung der Familienrollen
von Mann und Frau; ledige Mütter; Ein-Eltern-Familie), und nach Motiven.

Die Aufgabe der Kommune

EElltteerrnnwwiillllee  
eerrmmiitttteellnn  uunndd  
GGeellttuunngg  
vveerrsscchhaaffffeenn

MMaaßßnnaahhmmee
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Handlungsfeld organisierte Jugendarbeit

VereineAufgabe der Vereine, Verbände, Gruppen
in der Jugendarbeit

Aufgabe der Kommune
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Die Aufgabe der Vereine, Verbände und

Gruppen in der Jugendarbeit
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Für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen spielen Vereine eine wichti-
ge Rolle. Die vielfältige Jugendarbeit der Vereine ist besonders im länd-
lichen Bereich von essenzieller Bedeutung. Im Austausch mit Erwachse-
nen und Gleichaltrigen erfahren sie viel über sich selbst. Hier können sie
Fertigkeiten erproben. Sie lernen Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen.

Vereine haben ihrerseits die Aufgabe, sich an die Jugendschutz-
bestimmungen zu halten. Dies gilt insbesondere dort, wo die Verein die
alleinige Verantwortung tragen z. B. in Vereinsgaststätten, Veranstal-
tungen usw.

Genussmittelmissbrauch hat sich zu einem erheblich gesellschaftlichen
Problem entwickelt. Auch im Vereinsleben spiegelt sich diese Entwick-
lung wider. Es gibt Gruppen, bei denen die Gestaltung der Freizeit und
der Konsum von Alkohol eng miteinander verknüpft sind. Es ist daher
wichtig, dass Vereine in Bezug auf Jugendliche und deren Suchtmittel-
konsum eine klare Haltung entwickeln. 

Vereine, die in der Suchtprävention und im Jugendschutz aktiv sind, klä-
ren folgende Fragen positiv:

• Wie gehen erwachsene Vereinsmitglieder mit Alkohol um, wenn 
Jugendliche dabei sind?

• Welche Regeln gelten, wenn Jugendliche dabei sind?
• Welche Regeln gelten für die Jugendlichen?
• Welche Regeln gelten für die Jugendtrainer?
• Wie präsentiert sich der Verein nach außen?
• Wie wird hierzu die notwendige Akzeptanz geschaffen?
• Wie werden die Eltern hierfür gewonnen?

SSuucchhttffrreeiiee  EEnnttwwiicckklluunngg
wwiicchhttiigg

aakkttiivv  iimm
JJuuggeennddsscchhuuttzz
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Für die Kommunalverwaltung stellen Vereine wichtige Kooperationspart-
ner dar, die das Gemeindeleben mitgestalten. Fragen, die Kommune und
Vereine gemeinsam diskutieren müssen, sind:

• Wie können Ziele und Aufgaben von Vereinen mit einem effektivem 
Jugendschutz verbunden werden?

• Welche Wege des Erwachsenwerdens haben Jugendliche in der 
Kommune?

Kommunen haben über die Vereins- und Jugendförderung - und über das
Ordnungsamt- eine Steuerungsmöglichkeit: 

„Wenn Alkoholverkauf an Minderjährige genauso kontrolliert werden
würde wie Falschparken - beides sind Ordnungswidrigkeiten - wäre be-
reits viel erreicht.“ 

Die Kommunalbehörde hat als Ortspolizeibehörde Weisungsbefugnis bei
der Bewilligung von Festen und Gelegenheitswirtschaften. Sie weist auf
die gesetzlichen Bestimmungen zur Abgabe alkoholischer Getränke hin.

An die Bewilligung kann sie Auflagen knüpfen wie z. B.

• Einhaltung der Bestimmungen der Aktion „7 aus 14“ - Zertifizierung
• Ordnungsdienste zur Kontrolle von Bestimmungen

Verschiedene Initiativen unterstützen die Vereine bei dieser Aufgabe:

• Durch Teilnahme an der Aktion „7 aus 14“ werden bei Veranstaltungen
der Vereine und öffentlichen Festen die Einhaltung der Jugendschutz-
bestimmungen gewährleistet.

• „Verein aktiv im Jugendschutz“ ist ein Zertifizierungsprogramm für 
Vereine und Gruppen in der Jugendarbeit. 

• Für Ehrenamtliche kann die Kommune zusammen mit den Fachver-
bänden Schulungen zum Umgang mit Suchtproblemen und Jugend-
schutzbestimmungen organisieren.

Die Nachbeurteilung von Festanlässen wird bei einem späteren
Bewilligungsverfahren miteinbezogen. Mit der Auflagenbezogenen
Einrichtung einer Bannmeile unterstützt die Kommune die Veranstalter
bei der Umsetzung des Jugendschutzes.

Die Aufgabe der Kommune

KKoommmmuunneenn  sstteeuueerrnn

iimm  RRaahhmmeenn  vvoonn
FFöörrddeerruunngg

dduurrcchh  AAuuffllaaggeenn
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Die Polizei ist nach dem Polizeigesetz verpflichtet, für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Sie hat die Aufgabe, Gefahren vom
Einzelnen und vom Gemeinwesen abzuwehren und Störungen zu beseiti-
gen, sofern es im öffentlichen Interesse geboten ist.
Wenn beispielsweise Eskalationen auf einem Straßenfest zu befürchten
sind oder tatsächlich geschehen, kommen Kräfte des Polizeivollzugs-
dienstes zum Einsatz.

Die Aufgaben des Polizeivollzugsdienstes sind im Rahmen der gesamtge-
sellschaftlichen Entwicklung sehr komplex geworden. Früher kannten die
Polizisten vor Ort die meisten Heranwachsenden und ihre Familien per-
sönlich. Heute ist die Bevölkerung einer Kommune anonymer, die sozia-
le Kontrolle geringer.

Im Einzelnen obliegen dem Polizeivollzugsdienst folgende Aufgaben:
• Prävention
• Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung
• Strafverfolgung

Im präventiven Bereich tritt der Polizeivollzugsdienst, insbesondere über
die in jedem Polizeirevier vorhandenen Jugendsachbearbeiter, an die
Jugendlichen heran:
z.B. im Rahmen von Jugendschutzstreifen, bei Präventionsveran-
staltungen an Schulen und in Vereinen, als Teil des Projekts „Jugend-
schutz – Wegschauen ist keine Lösung“ und der in diesem Rahmen täti-
gen Jugendschutzteams.
Ziel ist es, dass Gesetzesverstöße, insbesondere gegen das Jugend-
schutzgesetz, erst gar nicht auftreten. In Gesprächen mit Eltern und
Erziehungsverantwortlichen erkennen sie aktuelle Problemlagen und
können zu deren Lösung beitragen.

Stellt die Polizei bei Jugendlichen jedoch Straftaten fest, z. B. auch
unter Einfluss von Alkohol oder im Zusammenhang mit Betäubungs-
mitteln, muss sie eine Strafanzeige fertigen und den Kontakt zu den
Eltern, zum Jugendamt und gegebenenfalls zu anderen Behörden und
Institutionen herstellen.
Auch dadurch werden den Jugendlichen klare Grenzen ihres Handelns
aufgezeigt.

Die Aufgabe des Polizeivollzugsdienstes

kkllaarree  WWoorrttee  ssiinndd
ggeeffrraaggtt

WWeeggsscchhaauueenn  iisstt  kkeeiinnee
LLöössuunngg
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Der Auftrag der Ortspolizeibehörde gegenüber der gesamten Bevölkerung
und damit auch gegenüber den Jugendlichen ist auf kommunaler Ebene
konzeptionell geklärt.
Im Einzelnen obliegen der Ortspolizeibehörde unter anderem folgende
Aufgaben in diesem Handlungsfeld:

• Einsetzen von ehrenamtlichen Jugendschutzbeauftragen
(„Kümmerer“)

• Prävention in den Vereinen, Stichwort „7 aus 14“
• Durchsetzung des Jugendschutzgesetzes
• Steuerung des Einsatzes von Jugendschutzteams
• Einrichtung und Betreuung von privaten Sicherheitsdiensten
• Einrichtung von „Bannmeilen“

Jugendlichen müssen einerseits klare Grenzen aufgezeigt werden. Sie
brauchen auf dem Weg zu ihrer Identitätsentwicklung aber auch die
wohlwollende Unterstützung der Erwachsenen und notwendige Frei-
räume zur Selbsterfahrung. Die Ortspolizeibehörde sollte ihre Maß-
nahme in diesem Spannungsfeld abwägen.

Die Kommune kann z. B. notwendige Sperrzeitregelungen treffen oder
das Lagern oder dauerhafte Verweilen außerhalb von Freiausschank-
flächen oder Einrichtungen, wie Grillstellen u. Ä. verbieten und mit Buß-
geld bedrohen. Voraussetzung ist dass diese ausschließlich oder über-
wiegend zum Zwecke des Alkoholgenusses stattfinden und die Aus-
wirkungen müssen geeignet sein, Dritte erheblich zu belästigen.
Damit sind der Gemeinde rechtliche Möglichkeiten an die Hand gegeben,
die Veranstaltungen wie z. B. Straßenfeste im Umfeld ruhiger und siche-
rer werden lassen.

Die Aufgabe der Ortspolizeibehörde

Mit der Einrichtung einer so genannten Bannmeile hat die Kommune anlassbezogen die Mög-
lichkeit, innerhalb eines zu definierenden räumlichen und zeitlichen Geltungsbereichs den Kon-
sum von Alkohol zu verbieten.

GGrreennzzeenn  aauuffzzeeiiggeenn

mmeehhrr  SSiicchheerrhheeiitt
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P
JJuuggeennddsscchhuuttzzggeesseettzz  (Landratsamt Karlsruhe, Matthias Haug, Tel. 07 21 / 9 36 - 77 16,  
Michael Bartholme, Tel. 07 21 / 9 36 - 77 62)
JJuuggeennddsscchhuuttzztteeaammss  ((JJuuSSTT)) (Matthias Haug, Tel. Tel. 07 21 / 9 36 - 77 16, 
Oskar Rothenberger, Polizeipräsidium Karlsruhe,  Tel. 07 21 / 5 70 42 99 - 0)
BBaannnnmmeeiillee (Bernhard Bösherz, Amtsleiter Ordnungsamt, Landratsamt Karlsruhe, Tel. 07 21 / 9 36 - 58 24, 
Achim Degen, Graben-Neudorf, Tel. 0 72 55 / 9 04 47)
NNuuttzzuunnggssoorrddnnuunngg (Bernhard Bösherz, Amtsleiter Ordnungsamt, Landratsamt Karlsruhe, Tel. 07 21 / 9 36 - 58 24,
Achim Lechner, Große Kreisstadt Rheinstetten, Tel. 07 21 / 5 70 42 99 - 0)
ZZeerrttiiffiizziieerruunngg,,  IInniittiiaattiivvee  „„77  aauuss  1144““,,  SScchhuulluunnggeenn (Kreisjugendring e. V. Landkreis Karlsruhe, Claudia Kühn-
Fluhrer, Tel. 0 72 51 / 3 02 04 25,  Badische Sportjugend Nord, Tel. 07 21 / 18 08 - 21)

AADDRREESSSSEENN  SSUUCCHHTTHHIILLFFEEEEIINNRRIICCHHTTUUNNGGEENN::
- BBrreetttteenn Beratungsstelle für Suchtfragen der evang. Stadtmission Prävention und Rehabilitation Melanch-

thonstr. 45, 75015 Bretten, Tel. 0 72 52 / 95 70 07
- BBrruucchhssaall Fachstelle Sucht Beratung und Behandlung des bwlv. Prävention und Rehabilitation Hildastr. 1,

76646 Bruchsal, Tel. 0 72 51 / 93 23 84 -    0
- EEttttlliinnggeenn Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle der AGJ - Caritasverband - Rohrackerweg 22,

76275 Ettlingen, Tel. 0 72 43 / 21 53 05
- KKaarrllssrruuhhee Fachstelle Sucht Beratung und Behandlung des bwlv. Prävention und Rehabilitation Karlstr. 61,

76133 Karlsruhe, Tel 07 21 / 35 23 98 10
Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtkranke des Diakonischen Werkes
Stephanienstr. 98, 76133 Karlsruhe, Tel. 07 21 / 16 72 92

AAuußßeennsstteelllleenn  ddeerr  FFaacchhsstteellllee  ddeess  bbwwllvv..  BBrruucchhssaall  ––  nnuurr  zzeeiittwweeiissee  bbeesseettzztt  ––  
- EEggggeennsstteeiinn--LLeeooppoollddsshhaaffeenn Fachstelle Sucht Beratung und Behandlung des bwlv. Prävention und Rehabilitation,

Friedrichstr. 32, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Tel. 07 21 / 9 78 86 51
- OObbeerrhhaauusseenn--RRhheeiinnhhaauusseenn Fachstelle Sucht – Drogenberatung - des bwlv. Prävention und Rehabilitation,

Bürgerzentrum Wellensiek & Schalk, 68794 Oberhausen-Rheinhausen, Tel. 0 72 54 / 50 36 00
- WWaagghhääuusseell--WWiieesseennttaall Integrative Suchtberatung des bwlv. Prävention und Rehabilitation, Schanzenstr. 1 B,

68753 Waghäusel-Wiesental, Tel. 0 72  54 / 95 33 85

AArrbbeeiittssggeemmeeiinnsscchhaafftt  SSuucchhtt – www.lebenpur.de
HHeerraauussggeebbeerr:: Landratsamt Karlsruhe, Fachbereich III, Mensch und Gesellschaft Kriegsstraße 23, 

76133 Karlsruhe
Tel.  07 21 / 9 36 - 77 16
Fax: 07 21 / 9 36 - 51 32
E-Mail: suchtbeauftragter@landratsamt-karlsruhe.de
VVeerraannttwwoorrttlliicchh:: Matthias Haug, Suchtbeauftragter

MMiittwwiirrkkeennddee:: Paul Siedow, bwlv. Karlsruhe, Tel. 07 21 / 35 23 98 10 
Remigius Kraus, Polizeipräsidium Karlsruhe, Tel. 07 21 / 939 - 4580
Achim Degen, Gemeinde Graben-Neudorf, Tel. 0  72  55 / 9 04 47
Achim Lechner, Große Kreisstadt Rheinstetten, Tel. 07 21 / 5 70 42 99 - 0

UUnntteerrssttüüttzzuunngg:: Lionsclub Bruchsal Schloß, eine Initiative der Interfraktionellen Arbeitsgruppe des 
Kreistages

AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr:: Landratsamt Karlsruhe
Bernhard Bösherz, AL Ordnungsamt, Landratsamt Karlsruhe, Tel.  07 21 / 9 36 - 58 24
Jürgen Schwarz, Bürgerschaftliches Engagement (Familienzentren), 
Tel.07 21 / 9 36 - 77 73
Elisabeth Groß, Amt für Schulen und Kultur, Landratsamt Karlsruhe, 
Tel. 07 21/ 936 - 6418

Diese Broschüre wurde durch die Untertützung des Lionsclub Bruchsal-Schloß ermöglicht.
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Prävale
Prävalenz des Suchtmittelkonsums

16,2 % der Männer und 7,6 % der Frauen konsumierenden Alkohol ris-
kant (Männer: > 30-60g, Frauen: > 20-40g) gefährlich (Männer: > 60-
120g, Frauen: > 40-80g) und in Hochkonsum (Männer: 120g, Frauen: 
> 80g). Für die Altersgruppen insgesamt gilt folgende Prävalenz: 
18-20 Jahre: 10,2% 
30-39 Jahre:  8,2%
50-59 Jahre: 16,2%.

Alkoholvergiftungen bei jungen Menschen (Quelle: Statistisches Bundes-
amt Wiesbaden):
im Jahr 2000 –   9.500 Personen
im Jahr 2005 – 19.400 Personen

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung (2003) rauchten 37,1% der
Männer und 30,5% der Frauen. Für die Altersgruppen insgesamt gilt fol-
gende Prävalenz: 
18-20 Jahre 41,3%
30-39 Jahre: 34,6%
50-59 Jahre: 27,4%.

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung (2003) haben mindestens ein-
mal in der Woche 13,3% der Männer und 20,4% der Frauen Medikamente
mit Suchtpotenzial eingenommen. Für die Altersgruppen insgesamt gilt
folgende Prävalenz: 
18-20 Jahre: 12,5%
30-39 Jahre: 14,4% 
50-59 Jahre 24,6%.

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung (2003) konsumierten 4,7%
der Männer und 2,1% der Frauen Cannabis. Für die Altersgruppen insge-
samt gilt folgende Prävalenz: 
18-20 Jahre: 14,3%
30-39 Jahre: 3,0%
50-59 Jahre: 0,3%.

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung (2003) konsumierten 0,6%
der Männer und 0,1% der Frauen Kokain. Für die Altersgruppen insgesamt
gilt folgende Prävalenz: 
18-20 Jahre 1,1% 
30-39 Jahre, 0,4%
50-59 Jahre: 0,0%. 

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung (2003) konsumierten 0,2%
der Männer und 0,0% der Frauen Heroin. Für die Altersgruppen insgesamt
gilt folgende Prävalenz: 
18-20 Jahre: 0,2%
30-39 Jahre: 0,1%
50-59 Jahre: 0,0%

Alkohol: 

Tabak:

Psychotrope
Medikamente:

Cannabis: 

Kokain: 

Heroin:

Wegschauen ist keine Lösung

LANDKREIS
KARLSRUHE

Quelle. Kraus/Augustin, Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver 
Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland. Epidemiologischer Suchtsurvey März 2005.
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